Schleswig-Holstein }. Schleswig-Holstein
Der echte Maorden Ministerium fur Inneres,
gF Kommunales,

Wohnen und Sport
Az. IV 308 — 8711/2026

Arbeitsprogramm
der Aufsicht liber die Priifungsstelle
des Sparkassen- und Giroverbandes fur Schleswig-Holstein
gemal § 42 Absatz 3 Satz 5 SpkG

fur das Prufungsjahr 2025/2026
(1. Juni 2025 - 31. Mai 2026)

Nach § 26 und § 33 des Sparkassengesetzes fur das Land Schleswig-Holstein (SpkG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2008 (GVOBI. Schl.-H. S. 372),
zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 30. Mai 2023 (GVOBI. Schl.-H. S. 279),
sind die Jahresabschllisse, die Lageberichte und gegebenenfalls die Konzernabschllsse
und die Konzernlageberichte der schleswig-holsteinischen Sparkassen vom Sparkassen-
und Giroverband flr Schleswig-Holstein (nachfolgend: SGVSH) zu prifen. Sofern der
SGVSH mit mehr als 20 % am Stammkapital einer Sparkasse beteiligt ist, ist die Prifung
durch die Prifungseinrichtung eines anderen Sparkassenverbandes oder eine
Wirtschaftspriferin oder einen Wirtschaftsprifer oder eine Wirtschaftsprifungsgesellschaft
durchzufihren. Derzeit ist der SGVSH an keiner Sparkasse mit mehr als 20 % am
Stammkapital beteiligt.

Zustandig fur diese Prifungen ist nach § 35 Absatz 3 Satz 1 SpkG die beim SGVSH
eingerichtete Prufungsstelle. Diese Prufungen der Prufungsstelle sind zugleich die fur
Kreditinstitute handelsrechtlich vorgeschriebenen Jahresabschlussprifungen geman

§ 340k Absatz 1 und 3 des Handelsgesetzbuchs (HGB) in der im Bundesgesetzblatt

Teil lll, Gliederungsnummer 4100-1, verdffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geandert
durch Artikel 18 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 369).

Nach § 42 Absatz 3 SpkG Uberwacht das Ministerium fur Inneres, Kommunales, Wohnen
und Sport des Landes Schleswig-Holstein gegenuber der Prufungsstelle die Einhaltung
ihrer Pflichten nach § 35 Absatz 3 SpkG und der sich aus § 21 Absatz 3 der Satzung des
SGVSH in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Mai 2019 (Amtsbl. Schl.-H. S. 688),
zuletzt geandert am 9. Mai 2025 (Amtsbl. Schl.-H. Nr. 2025/311), ergebenden Pflichten.

Gemal § 35 Absatz 3 SpkG fuhrt die Prufungsstelle die Prifungen der Sparkassen in
eigener Verantwortung unabhangig von Weisungen der Verbandsorgane durch. Sie ist an
die Berufsgrundsatze nach den fur Wirtschaftsprifungsgesellschaften geltenden
Bestimmungen gebunden und hat die fir die Prifung von grof3en Kapitalgesellschaften
geltenden Bestimmungen zu beachten. Die Satzung des Verbandes sieht fur die
Prufungsstelle die Registrierung als Abschlussprtfer vor (§ 21 Absatz 3 der Satzung).

Fir das Prufungsjahr vom 1. Juni 2025 bis zum 31. Mai 2026 sind folgende
Tatigkeitsschwerpunkte vorgesehen:

1. Aufsicht

a. Gesprache mit der Priifungsstelle
Das Ministerium fur Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport wird im
Laufe des Prufungsjahres anlassbezogene Gesprache mit der Leitung der
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Prufungsstelle fuhren und sich zu folgenden und/oder gegebenenfalls
weiteren Themen austauschen:
i. Aktuelle Entwicklungen bei den gesetzlichen Anforderungen an die
Prifungen, den Prifungsstandards und den Berufsgrundsatzen,

ii. Erfahrungen der Prufungsstelle in der Zusammenarbeit innerhalb der
Sparkassen-Finanzgruppe,

iili. Umsetzung des Runderlasses zur Prufung der offentlichen
Sparkassen vom 1. Februar 2018,

iv. Unabhangigkeit der Prifungsstelle — Ereignisse, die die
Unabhangigkeit der Prifungsstelle beeintrachtigen kénnen, sind
dem Ministerium far Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport
unverzuglich zu melden (Ziffer 2.2 des o. g. Runderlasses),

v. Besetzung und Ausstattung der Prufungsstelle, Qualifikation der
Pruferinnen und Prifer, Fortbildungsmalinahmen,

vi. Prufungsplanung — die Prufungsstelle Ubersendet dem Ministerium
fur Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport im August eines jeden
Jahres eine Ubersicht tber die im letzten Priifungsjahr
durchgefuhrten und die im folgenden Prufungsjahr geplanten
Prufungen (Ziffer 2.3 des o. g. Runderlasses),

vii. Besonderheiten.

b. Begleitung der Jahresabschlusspriufungen
Das Ministerium fur Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport wird sich die
Berichte der Prifungsstelle Uber die Prufung der Jahresabschlisse der
Sparkassen vorlegen lassen. Es wird aulerdem an Schlussbesprechungen
der Verwaltungs- und Aufsichtsrate sowie an Sitzungen der
Prifungsausschusse Uber die Jahresabschlussprifungen teilnehmen.

c. Begleitung der Qualitatskontrolle
Die Prifungsstelle hat sich im Jahr 2022 einer externen Qualitatskontrolle
gemal § 57hi. V. m. § 57a des Gesetzes uber eine Berufsordnung der
Wirtschaftsprifer (Wirtschaftspriferordnung) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. November 1975 (BGBI. | S. 2803), zuletzt
geandert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 349), unterzogen. Nach dem Prufungsurteil sind keine
Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Annahme sprechen, dass
das Qualitatssicherungssystem im Einklang mit den gesetzlichen und
satzungsmaligen Anforderungen steht und mit hinreichender Sicherheit
eine ordnungsgemale Abwicklung von Abschlussprufungen nach
§ 316 HGB gewahrleistet. Am 27. September 2022 ist die
Schlussbesprechung der externen Qualitatskontrolle unter Teilnahme des
Ministeriums fir Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport erfolgt. Im Jahr
2028 wird sich die Prufungsstelle des Sparkassen- und Giroverbandes
Schleswig-Holstein erneut einer Qualitatskontrolle unterziehen.

2. Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehorden

a. Landerarbeitskreis Sparkassen und Landesbanken
Das Ministerium fur Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport hat und wird
sich im Rahmen der Sitzungen des Landerarbeitskreises Sparkassen und
Landesbanken im Herbst 2025 und im Fruhjahr 2026 mit den
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Aufsichtsbehdrden Uber die Prafungsstellen der Ubrigen Sparkassen- und
Giroverbande Uber die Erfahrungen im Rahmen der Aufsichtstatigkeit
austauschen.

b. Jahresgesprach mit der Bankenaufsicht
Das Ministerium fur Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport hat an dem
jahrlichen Fachgesprach zwischen der Prifungsstelle und der
Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht sowie der Deutschen
Bundesbank — Hauptverwaltung Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und
Schleswig-Holstein — am 8. Juli 2025 teilgenommen.

c. Informationsaustausch mit Abschlusspriiferaufsicht und
Wirtschaftspruferkammer

i. Internationale Zusammenarbeit
Das Ministerium fur Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport wird
die Abschlusspriferaufsichtskommission und
Wirtschaftspriferkammer Uber das Veranlasste unterrichten, sofern
es Uber diese konkrete Hinweise zustandiger Stellen anderer
Mitgliedstaaten der Europaischen Union bezuglich mdoglicher
Pflichtverletzungen der Prifungsstelle erhalt.

ii. Qualitatskontrolle
Das Ministerium fur Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport wird
die Wirtschaftspruferkammer Uber etwaig zu treffende
Entscheidungen im Rahmen der Qualitatskontrolle unterrichten.

3. Tatigkeitsbericht
Das Ministerium fur Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport wird Uber das
Prufungsjahr 2024/2025 einen Tatigkeitsbericht erstellen und im Internet
veroffentlichen.” Ein Tatigkeitsbericht fiir das Prifungsjahr 2025/2026 wird nach
Abschluss des Prufungsjahres erstellt und veroffentlicht.

4. Arbeitsprogramm
Das Ministerium fur Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport wird ein
Arbeitsprogramm flr das Prifungsjahr 2026/2027 erstellen und im Internet
veroffentlichen.

Kiel, 30. Januar 2026

gezeichnet
Mathias Nowotny
Ministerialrat

T www.schleswig-holstein.de/kommunales =>Wirtschaft = Sparkassenaufsicht und Sparkassenrecht
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http://www.schleswig-holstein.de/kommunales


 Dienstgebäude Düsternbrooker Weg 92, 24 105 Kiel | Barrierefreier Zugang zum Gebäude über Arwed-Emminghaus Weg |

Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-28 33 | Buslinien 41, 42, 51 | Haltestellen: Reventloubrücke, Landtag, Institut für Weltwirtschaft | www.schleswig-holstein.de/innenministerium | Poststelle@im.landsh.de| 

beBPo: DE.Justiz.65530484-6459-4ee1-b216-b0f3fee9a5e0.a69b |

E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte und verschlüsselte Dokumente. 

Logo der Landesdachmarke ‚Schleswig-Holstein. Der echte Norden.‘
Logo der Landesdachmarke ‚Schleswig-Holstein. Der echte Norden.‘	Logo der Landesdachmarke ‚Schleswig-Holstein. Der echte Norden.‘ Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport
Logo der Landesdachmarke ‚Schleswig-Holstein. Der echte Norden.‘ Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Az. IV 308 – 8711/2026

Arbeitsprogramm

der Aufsicht über die Prüfungsstelle

des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein

gemäß § 42 Absatz 3 Satz 5 SpkG

für das Prüfungsjahr 2025/2026

(1. Juni 2025 – 31. Mai 2026)

Nach § 26 und § 33 des Sparkassengesetzes für das Land Schleswig-Holstein (SpkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 372), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 30. Mai 2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 279), sind die Jahresabschlüsse, die Lageberichte und gegebenenfalls die Konzernabschlüsse und die Konzernlageberichte der schleswig-holsteinischen Sparkassen vom Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein (nachfolgend: SGVSH) zu prüfen. Sofern der SGVSH mit mehr als 20 % am Stammkapital einer Sparkasse beteiligt ist, ist die Prüfung durch die Prüfungseinrichtung eines anderen Sparkassenverbandes oder eine Wirtschaftsprüferin oder einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchzuführen. Derzeit ist der SGVSH an keiner Sparkasse mit mehr als 20 % am Stammkapital beteiligt.

Zuständig für diese Prüfungen ist nach § 35 Absatz 3 Satz 1 SpkG die beim SGVSH eingerichtete Prüfungsstelle. Diese Prüfungen der Prüfungsstelle sind zugleich die für Kreditinstitute handelsrechtlich vorgeschriebenen Jahresabschlussprüfungen gemäß § 340k Absatz 1 und 3 des Handelsgesetzbuchs (HGB) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 369).

Nach § 42 Absatz 3 SpkG überwacht das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein gegenüber der Prüfungsstelle die Einhaltung ihrer Pflichten nach § 35 Absatz 3 SpkG und der sich aus § 21 Absatz 3 der Satzung des SGVSH in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Mai 2019 (Amtsbl. Schl.-H. S. 688), zuletzt geändert am 9. Mai 2025 (Amtsbl. Schl.-H. Nr. 2025/311), ergebenden Pflichten.

Gemäß § 35 Absatz 3 SpkG führt die Prüfungsstelle die Prüfungen der Sparkassen in eigener Verantwortung unabhängig von Weisungen der Verbandsorgane durch. Sie ist an die Berufsgrundsätze nach den für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geltenden Bestimmungen gebunden und hat die für die Prüfung von großen Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen zu beachten. Die Satzung des Verbandes sieht für die Prüfungsstelle die Registrierung als Abschlussprüfer vor (§ 21 Absatz 3 der Satzung).

Für das Prüfungsjahr vom 1. Juni 2025 bis zum 31. Mai 2026 sind folgende Tätigkeitsschwerpunkte vorgesehen:

		Aufsicht

		Gespräche mit der Prüfungsstelle

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport wird im Laufe des Prüfungsjahres anlassbezogene Gespräche mit der Leitung der Prüfungsstelle führen und sich zu folgenden und/oder gegebenenfalls weiteren Themen austauschen:

		Aktuelle Entwicklungen bei den gesetzlichen Anforderungen an die Prüfungen, den Prüfungsstandards und den Berufsgrundsätzen,



		Erfahrungen der Prüfungsstelle in der Zusammenarbeit innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe, 



		Umsetzung des Runderlasses zur Prüfung der öffentlichen Sparkassen vom 1. Februar 2018, 



		Unabhängigkeit der Prüfungsstelle – Ereignisse, die die Unabhängigkeit der Prüfungsstelle beeinträchtigen können, sind dem Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport unverzüglich zu melden (Ziffer 2.2 des o. g. Runderlasses),



		Besetzung und Ausstattung der Prüfungsstelle, Qualifikation der Prüferinnen und Prüfer, Fortbildungsmaßnahmen,



		Prüfungsplanung – die Prüfungsstelle übersendet dem Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport im August eines jeden Jahres eine Übersicht über die im letzten Prüfungsjahr durchgeführten und die im folgenden Prüfungsjahr geplanten Prüfungen (Ziffer 2.3 des o. g. Runderlasses),



		Besonderheiten.







		Begleitung der Jahresabschlussprüfungen

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport wird sich die Berichte der Prüfungsstelle über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Sparkassen vorlegen lassen. Es wird außerdem an Schlussbesprechungen der Verwaltungs- und Aufsichtsräte sowie an Sitzungen der Prüfungsausschüsse über die Jahresabschlussprüfungen teilnehmen.



		Begleitung der Qualitätskontrolle

Die Prüfungsstelle hat sich im Jahr 2022 einer externen Qualitätskontrolle gemäß § 57h i. V. m. § 57a des Gesetzes über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 1975 (BGBl. I S. 2803), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 349), unterzogen. Nach dem Prüfungsurteil sind keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Annahme sprechen, dass das Qualitätssicherungssystem im Einklang mit den gesetzlichen und satzungsmäßigen Anforderungen steht und mit hinreichender Sicherheit eine ordnungsgemäße Abwicklung von Abschlussprüfungen nach § 316 HGB gewährleistet. Am 27. September 2022 ist die Schlussbesprechung der externen Qualitätskontrolle unter Teilnahme des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport erfolgt. Im Jahr 2028 wird sich die Prüfungsstelle des Sparkassen- und Giroverbandes Schleswig-Holstein erneut einer Qualitätskontrolle unterziehen.







		Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden

		Länderarbeitskreis Sparkassen und Landesbanken

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport hat und wird sich im Rahmen der Sitzungen des Länderarbeitskreises Sparkassen und Landesbanken im Herbst 2025 und im Frühjahr 2026 mit den Aufsichtsbehörden über die Prüfungsstellen der übrigen Sparkassen- und Giroverbände über die Erfahrungen im Rahmen der Aufsichtstätigkeit austauschen.



		Jahresgespräch mit der Bankenaufsicht

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport hat an dem jährlichen Fachgespräch zwischen der Prüfungsstelle und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie der Deutschen Bundesbank – Hauptverwaltung Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein – am 8. Juli 2025 teilgenommen.



		Informationsaustausch mit Abschlussprüferaufsicht und Wirtschaftsprüferkammer

		Internationale Zusammenarbeit

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport wird die Abschlussprüferaufsichtskommission und Wirtschaftsprüferkammer über das Veranlasste unterrichten, sofern es über diese konkrete Hinweise zuständiger Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union bezüglich möglicher Pflichtverletzungen der Prüfungsstelle erhält.



		Qualitätskontrolle

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport wird die Wirtschaftsprüferkammer über etwaig zu treffende Entscheidungen im Rahmen der Qualitätskontrolle unterrichten.











		Tätigkeitsbericht

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport wird über das Prüfungsjahr 2024/2025 einen Tätigkeitsbericht erstellen und im Internet veröffentlichen.1  www.schleswig-holstein.de/kommunales Wirtschaft  Sparkassenaufsicht und Sparkassenrecht  Ein Tätigkeitsbericht für das Prüfungsjahr 2025/2026 wird nach Abschluss des Prüfungsjahres erstellt und veröffentlicht.



		Arbeitsprogramm

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport wird ein Arbeitsprogramm für das Prüfungsjahr 2026/2027 erstellen und im Internet veröffentlichen.





Kiel, 30. Januar 2026

gezeichnet

Mathias Nowotny

Ministerialrat
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